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Berner Seniorin erringt Etappensieg gegen MiUiardenkonzern
Zivilklage wegen Hüftprothese Erstmals hatein Schweizer Gericht ein Implantat als «fehlerhaft»beurteilt.

Die Bernerin Susanne Meier
(Name geändert)hat einen «lan-
gen und bitteren Leidensweg»
hinter sich. «ZuBeginn standen
noch die körperlichen Ein-
schränkungenund die täglichen
Schmerzen im Vordergrund»,
heisst es in derKlage der Senio-
rin. Mit der Zeit litt sie aber auch
psychisch. Nach der Entfernung
der Hüftprothese 2010 musste
sie mehrere Monate an Krücken
gehen, jahrelang auf gewisse An-
strengungen verzichten.

. Langedauertaberauchihrju-
ristischer Kampf gegen den glo-
balen Medizinkonzern DePuy,
der zu Johnson & Johnson gehört.
Weltweit wurden seine Hüftim-
plantate des Typs «ASR».etwa
93'000-mal eingesetzt. Das Fro-

dukt kam auf den Markt, ohne je
zuvor am Menschen getestet
worden zu sein. Stattdessen
prüfteder Hersteller die Prothe-
se im Labor mit einem Simula-
tor.Weües späterzu hohen Kom-
plikatiönsratenkam, nahm De-
Puy die Prothese 2010 vom
Markt. Und bezahlte seither in
den USAwegen überlO'OOOKla-
gen mehrere MiHiarden Franken
an Schadenërsatz und Krank-
heitskosten fürRevisio.nen.

Auch in der Schweiz würdedie
Prothésebei rund 1400 Patientin-
nen und Patienten eingesetzt,wie
die «NZZamSonntag»vQrJahren
berichtete. Beî einigen musste das
Implantat wieder raus. Weü es
hierzulande keine Sammeüdagen
gibt, musste Meier 2013 mit einer

zivüen Klage allein gegen den
Grosskonzern vorgehen. Zuerst
hatsie vor emem Berner Regio-
nalgerichtverloren. Jetzt aber gibt
ihr das Berner Obergericht m ei-
nem entscheidenden Punkt recht:
Die Hüftprothese.dieamAnfang
ihres Leidenswegs steht, sei «feh-
lerhaft», so ein erst jetzt publi-
ziertes ürteüvon November 2021.

«Es ist meines .Wissens das
erste Urteüeines Schweizer Ge-
richts, das zugunsten einer Pati-
entm ausgefallen ist und die Feh-
lerhaftigkeit eines Medizinpro-
duktes bejaht hat»,sagt Meiers
Anwalt Stephan Kinzl. Zwar sei
dies erst ein Zwischenentscheid,
doch die wichtigste Frage zur
Fehlerhafdgkeit habe das Gericht
entsçhieden,was auch fûrande-

re Fällewegweisend sein dürfte,
so Kinzl.

Entscheid «nichtendgültig»
Meier wurde die Prothese im
Herbst 2007 m einem Zenfrum
im Kanton Bern implantiert. Der
Arzt ist laut Klage ein sogenann-
têr Key Opinion Leader, der fur
die Firma tätig ist imd sich als
Meiriungsmacher fürderenPro-
dukte einsetzt. «Dievom Staat an
den Hersteller delegierteVerant-
wortung fürdie Sicherheit der Pa-
tienten oblag demzufolge einem
Arzt, der ganz offensichüichei-
gene finanzielle Interessen ver-
trat»,steht in der zivilen Klage.

Schon ein Jahr nach der Im-
plantation yerspürt Meier ein
«Schnappen»in der Hüfte,das

immer schmerzhafter wird. Als
nach einem Sturz dann eine Ope-
ratiönnötigwird,zeigt eine Ün-
tersuchung, dass sich die Prothe-
se gelockert hat. Zudem besteht
der Verdacht einer «metalltoxi-
schen Reaktion».Keinezweiein-
halb Jahre nach der Implantation
muss die Prothese wieder raus.

Johnson & Johnson bestritt
stets eine Fehlerhaftigkeit des ei-
geöeriProdukts. Und in erster In-
stanz erhielt der Konzern recht.
Das Regionalgericht Bern-Mit-
telland auferlegte Meier die ge-
samten Gerichtskosten von
38'750 Frankeü. Die Seniorin
sölltedem Konzera zudem «eine
Parteientschädigung von CHF
71'700» bezahlen. Nun hat das
Obergericht diesen Entscheid

aufgehoben und an die Vorins-
tanz zurückgewiesen.

Der Entscheid sei nicht end-
gültig, betont ein Sprecher von
Johnson & Johïison. Noch könn-
ten wichtige Fragen von der un-
teren Instan'z neu beiuteütund
spätervomBimdesgericht über-
prüftwerden. Man sei mit dem
Entscheid nicht einverstanden.
«Wirsind dem Wohl unserer Pa-
tientenverpflichtet und glauben,
dass die gesamte Geschichte des
ASR-Systems zeigt, dass wir rich-
tig undverantwortungsvoll gear-
beitethaben.»
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